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Bekanntmachung
der Haushaltssatzung der Stadt Kelheim für das Haushaltsiahr?O?6

nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde

Der Stadtrat der Stadt Kelheim hat am 26.0I.2026 die Haushaltssatzung für das

Haushaltsjahr 2026 beschlossen. Die Haushaltssatzung tritt am L. Januar 2026 in
Kraft. Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt während des Haushaltsjahres

im Rathaus in den Räumen der Stadtkämmerei (Zimmer Nr. LL, t2 oder 13) gemäß

Art. 65 Absatz 3 Satz 3 der Gemeindeordnung während der allgemeinen
Geschäftsstunden öffentlich auf.

Die Haushaltssatzung enthält aufgrund Kreditaufnahmen genehmigungspflichtige
Teile.
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Kelheim, den 06.03.2026 ch Bürgermeister



Haushaltssatzung

der

Stadt Kelheim
(Landkreis Kelheim)

für das Haushaltsiahr 2026

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Kelheim folgende

Haushaltssatzung:
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Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit
festgesetzt; er sch ließt

im Ve rwa ltu n g sha ush a lt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

ab.

46.406.709€

18.7s5.400 €
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Kreditaufnahmen für lnvestitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe

von 3.880.975 € vorgesehen.

53

Verpflichtungsermächtigungen für lnvestitionen im Vermögenshaushalt werden nicht

festgesetzt.

54

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt

festgesetzt:

Gewerbesteuer 395 v.H.
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Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Haushaltsplan wird auf 6.000.000 € festgesetzt.
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Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben (so z.B. zu 55 25 bis 27 und
S 36 KommHV) und den Stellenplan (S 6 KommHV) beziehen, werden nicht aufgenommen.
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Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1-. Januar 2026 in Kraft.

Kelheim, den 06.03.2026

Stadt Kelheim
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Erster Bürgermeister




